
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/11/10 89/18/0104
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KDV 1967 §4 Abs4;

KFG 1967 §102 Abs1;

KFG 1967 §103 Abs1;

VStG §44a lita;

Rechtssatz

Die im Schuldspruch getro ene Feststellung, dass "der rechte Hinterreifen ... nicht mehr auf der gesamten Lau äche

eine Mindestpro ltiefe von 1,6 mm, sondern größtenteils nur mehr 1,0 mm aufgewiesen hat", ist unter dem

Gesichtspunkt des § 44 a lit a VStG ausreichend. Eine genauere Umschreibung der Größe jenes Teiles der Lau äche

des Reifens, welcher nicht mehr die vorgeschriebene Pro ltiefe aufgewiesen hat, ist im Hinblick auf den Tatbestand

des § 4 Abs 4 KDV nicht erforderlich.
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